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Einleitung 

Die vorliegende Arbeit unternimmt es, sich mi t den Problemen aus-
einanderzusetzen, die die Lehre von den Einrichtungsgarantien (institu-
tionellen Garantien und Institutsgarantien), 1928 von Carl Schmitt erst-
malig als systematischer Beitrag zur Auslegung vor allem des Grund-
rechtsteils der Weimarer Reichsverfassung entwickelt und in den folgen-
den Jahren zu fast uneingeschränkter Anerkennung gelangt, unter dem 
Blickpunkt des Bonner Grundgesetzes aufwirft.  Wohl ist keine Stimme 
mehr vernehmbar, die die Richtigkeit dieser Lehre insgesamt verneinen 
möchte. Dem Betrachter, der die Begriffe  „Einrichtungsgarantie", insti-
tutionelle Garantie", „Institutsgarantie" i n Schrifttum und Rechtspre-
chung immer wieder antrifft,  kann es sogar scheinen, als sei sie in fest-
stehender Bedeutung zu Allgemeingut der Staatsrechtswissenschaft  ge-
worden. Dem steht jedoch zweierlei entgegen: Zum einen w i rd nament-
lich der Begriff  „institutionelle Garantie" häufig auf Gehalte angewandt, 
die jedenfalls von der klassischen Ausprägung der Lehre nicht gedeckt 
werden1. Zum anderen werden Überlegungen vorgetragen, die geeignet 
sein könnten, der Lehre mindestens in Einzelzügen ein neues Gesicht 
zu geben. Damit scheint der Zeitpunkt für eine zusammenfassende Er-
örterung gekommen, die zu ermitteln sucht, was die Lehre von den 
Einrichtungsgarantien heute aussagen kann; sie hat zu berücksichti-

1 Vgl. etwa Maunz,  Staatsrecht, S. 91 (Art. 10 GG: institutionelle Garan-
tie oder Institutsgarantie des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses; da-
gegen: von Mangoldt-Klein,  Art. 10, Erl. I I 4; Oehler,  GR I I , S. 606 Anm. 3; 
vgl. auch S. 609 Anm. 12); Thieme,  JZ 1961, 281 (Art. 12 Abs. 1 GG: institutio-
nelle Garantie der Wettbewerbswirtschaft);  Koellreutter,  Staatsrecht, S. 62 
(Art. 15 GG: „Institutionsgarantie" der Sozialisierung); Maunz-Dürig,  Art. 19 
Abs. 4, Rdnr. 3; Bachof,  ZZP Bd. 65 (1952), S. 12 (Art. 19 Abs. 4 GG: institutio-
nelle Garantie irgendeiner Gerichtsbarkeit, die zur Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit von Maßnahmen der öffentlichen Gewalt gegenüber dem ein-
zelnen berufen ist); Lerche,  Übermaß, S. 231 (Art. 20 Abs. 1 GG: institutionelle 
Garantie eines Mindestmaßes gewisser vorhandener sozialer Institutionen); 
Maunz-Dürig,  Art. 36, Rdnr. 10 (Art. 36 Abs. 1 und 2 GG: wohl institutio-
nelle Garantien des föderalistischen Aufbaus der zivilen Bundesverwaltung 
und der Bundeswehr); Maunz-Dürig,  Art. 114, Rdnr. 9; Werner Weber, 
öffHaush.  1954, 36; E. R. Huber,  Festschrift für Nikisch, S. 339, 340 (Art. 114 
Abs. 2 S. 1 GG: institutionelle Verfassungsgarantie  des Rechnungshofs, der 
Rechnungsprüfung und der Unabhängigkeit der Mitglieder; institutionelle Ver-
fassungsgarantie der obersten Prüfungsbehörde;  institutionelle Garantie der 
Gleichstellung der Rechnungshöfe mit den Gerichten und damit des Gesetz-
mäßigkeitsprinzips, institutionelle Verfassungsgarantie  der Unabhängigkeit 
der Rechnungshöfe). 
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gen, daß auch unter der Geltung der Weimarer Verfassung Zweifel 
gegenüber den insbesondere von Carl Schmitt vorgetragenen Gedanken 
laut geworden sind. Es soll versucht werden, in der Nachfolge der am 
Ausgang der Weimarer Zeit stehenden Arbeit von Friedrich Klein „ In-
stitutionelle Garantien und Rechtsinstitutsgarantien", wenn auch in be-
scheidenerem Zuschnitt, so doch wenigstens im Ansatz, eine Gesamt-
darstellung zu geben, die für das Bonner Grundgesetz bislang fehlt. 

Hierbei muß eine erste Präzisierung an den Anfang und noch in die 
Einleitung gerückt werden, da sie Blickrichtung und Methode der 
Arbeit entscheidend bestimmt Die Begriffe  „Einrichtungsgarantie", 
„institutionelle Garantie", „Institutsgarantie" sind ebensowenig wie in 
der Weimarer Verfassung im Bonner Grundgesetz enthalten. Sie sind 
deshalb insoweit nicht der Auslegung zugänglich. Die Lehre von den 
Einrichtungsgarantien kann aber auch nicht Verfassungsbestimmungen 
in Beziehung zu einem vorgegebenen Oberbegriff  bringen, nämlich 
einem vom jeweiligen Verfassungstext unabhängigen verfassungs-
rechtlichen Begriff  der „Einrichtung" oder der „Insti tut ion" oder des 
„Instituts", da sich derartige Begriffe  in der deutschen Staatsrechtswis-
senschaft noch nicht herausgebildet haben. Material, das für eine Insti-
tutionslehre innerhalb des Verfassungsrechts  Aufschlüsse geben könnte, 
liegt vor: es stammt aus den Gebieten von Soziologie, Theologie, deut-
scher und französischer  Staatsrechtslehre, deutschem allgemeinem Ver-
waltungsrecht und weist seinerseits teilweise auf ältere Ursprünge zu-
rück1. Ein jedenfalls überwiegend anerkannter Institutionsbegriff  ist 
aber im Verfassungsrecht  noch nicht gewonnen worden. Ähnliches gi l t 
hinsichtlich des Begriffes  „Inst i tut", und auch die Verdeutschung „Ein-
richtung" ist noch konturenlos. 

Dadurch verengt sich die Fragestellung, ohne indes unfruchtbar  zu 
werden. Es kann nicht gelten, unter einen positiven oder ungeschriebe-
nen verfassungsrechtlichen  Begriff  von allgemeiner Gültigkeit zu subsu-
mieren, sondern es sind die gemeinsamen Merkmale einer Gruppe zu-
sammengehöriger Verfassungsbestimmungen zu suchen und darzustel-
len. Die Gesamtheit dieser gemeinsamen Merkmale macht dann die Be-
griffe  „Institution", „ Inst i tut" und „Garantie" aus; hinter den Begriffen 
verbirgt sich gewissermaßen der „Allgemeine Teil" des Inhalts der frag-

f Vgl. die Nachweise bei Sasse, AöR Bd. 85 (1960), S. 444 f. Anm. 86 ff.; 
Köttgen,  Grundrecht, S. 23/24 Anm. 6 ff.  Die Institutionslehre insbesondere von 
Maurice Hauriou  ist für die Grundrechtsdeutung umfassend ausgewertet von 
Häberle,  Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz. Besonders 
muß in diesem Zusammenhang Forsthoff  genannt werden, der, von den Be-
griffen  Institution und Rechtsinstitut ausgehend, für eine Methode institutio-
neller Rechtsanwendung eintritt (Lehrbuch, S. 151 ff.  mit Hinweisen u. a. auf 
Savigny  und Stahl).  Vgl. auch Carl Schmitt,  Aufsätze, S. 172 f. (Nachwort zu 
„Freiheitsrechte und institutionelle Garantien"). 
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liehen Verfassungsbestimmungen. Es handelt sich mithin nicht um Gegen-
stände, sondern um Ergebnisse der Interpretation, nicht um einen Aus-
gangspunkt, sondern um das Ziel3. 

Hierdurch w i rd die Methode des Vorgehens bestimmt. Friedrich Klein 
hat in seiner Monographie die Begriffe  Institution, Rechtsinstitut, Garantie, 
untersucht, teilweise definiert  und dann am Ende der Arbeit geprüft, 
welche Einrichtungsgarantien die Weimarer Verfassung enthielt. Hierin 
kann ihm nach dem Vorstehenden nicht gefolgt werden. Die aufgeführ-
ten Begriffe  sind eben keine Auslegungsgegenstände, sondern Zusammen-
fassung und Formel für Auslegungergebnisse. Man w i r d dem Thema 
nur gerecht werden können, wenn man dem Rechnung trägt. Hiernach 
ist zunächst, angeleitet durch die Weimarer Untersuchungen zur Frage 
der Einrichtungsgarantien, eine Gruppe von Verfassungsbestimmungen 
zusammenzustellen, die jedenfalls in gewissen, von Carl Schmitt und 
seinen Nachfolgern den Einrichtungsgarantien (institutionellen Garan-
tien und Institutsgarantien) zugeschriebenen Merkmalen übereinstimmt. 
Dann sind im einzelnen, für die Untergruppen institutionelle Garan-
tien und Institutsgarantien getrennt, die gemeinsamen Kennzeichen zu 
zeigen. Dabei muß immer wieder die Abgrenzung deutlich gemacht wer-
den, nämlich erläutert werden, warum diesem und jenem Merkmal unter-
scheidende Bedeutung zukommt, weshalb die Grenze so und nicht anders 
gezogen wird. Es muß sichtbar werden, daß die vorgenommene Zu-
sammenstellung sinnvoll und nicht wi l lkür l ich ist und sich insbesondere 
als Ausweg hinsichtlich der Unklarheit um den Begriff  Einrichtungs-
garantie4 empfehlen könnte. 

Erst am Schluß der Darlegungen kann dann in einer Zusammenfassung 
der Ergebnisse der den fraglichen Verfassungsbestimmungen gemein-
same Inhalt knapp definitionsähnlich umrissen werden. Soweit die 
Arbeit Definitionen der Weimarer Zeit zu den Begriffen  institutionelle 
Garantie und Institutsgarantie aufführt,  geschieht das nicht, wei l als-
bald eine eigene Definition erscheinen soll, sondern um die wesent-
lichen Erkenntnisse der älteren Lehre konzentriert zu übermitteln. 

Eine mi t eigener Stellungnahme verbundene Darstellung des Mei-
nungsstreites, inwieweit einzelnen Verfassungsbestimmungen der Cha-
rakter einer institutionellen Garantie oder einer Institutsgarantie zu-
gesprochen werden kann, ist bei der hier verfolgten Methode des Vor-
gehens nur begrenzt möglich, während Klein sie ohne Inkonsequenz 
in vollem Umfang vornehmen konnte. Hier w i rd eben die Auswahl als 

8 Vgl. hierzu auch Bruns,  Prinzip, S. 9/10; Menzel,  AöR N F Bd. 28 (1937), 
S. 47/48. 

4 Auf diese Unklarheit weisen hin Bachof,  GR I I I / l , S. 165; Spanner, 
VerwArch. Bd. 51 (1960), S. 167. 


